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2. Hautzuständigkeitsbereiche : 

 
Der nationale Experte wird in der Abteilung arbeite, die sich mit Wasserpolitik 
beschäftigt. Seine/Ihre wesentlichen Verantwortungsbereiche werden sein:  
− ökonomische Beratung in Verbindung mit der Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie, einschließlich der Entwicklung des Berichtswesens und der 
Maßnahmen zum Compliance Checking.  

− Identifizierung der Notwendigkeit von Projekten sowie ihrer Ausgestaltung; diese 
Projekte müssen belastbare ökonomische Information und Bewertungen bereitstellen, 
um der Kommission Informationen über ihre Wasserpolitik zu liefern.  

− Beratung im Hinblick auf Projekte der ökonomischen Bewertung, die derzeit von der 
Abteilung betrieben werden.  

− ökonomische Beratung auf einer Ad-Hoc-Basis, in Bezug auf andere 
Wasserpolitikbereiche (z.B. Trinkwasser, Wassermangel und Dürre). 

Mit der Arbeit verbunden sind umfassende Kontakte mit anderen Abteilungen, anderen 
Dienststellen der Kommission, Mitgliedstaaten und Stakeholdern. 

 
 
3. Wichtigste Qualifikationen : 

 
Akademische Qualifikation mit einschlägigem Universitätsabschluss in Ökonomie ist 
erforderlich. Zusätzlich sind mindestens 5 Jahre beruflicher ökonomischer Erfahrung im 
Wasserbereich erforderlich, einschließlich praktischer Erfahrung in ökonomischen 
Bewertungstechniken (d.h. Kosten-Effizienz-Analyse, Kosten-Nutzen-Analyse) und 
ökonomischer Bewertung von Einwirkungen, die nicht vom Markt stammen. Eine 
profunde Kenntnis der Wasserrahmenrichtlinie und anderer einschlägiger 
Wassergesetzgebung wäre ein zusätzliches Plus, ebenso wie vertiefte Kenntnis und 
Verständnis ökonomischer Angelegenheiten, die für die Wasserpolitik relevant sind, z.B. 
Wasserpreisbildung, Wasserressourcenbewirtschaftung und institutionelle 
Rahmenbedingungen. 
 

 
4. Sprachen : 

 
Der ANS muss über gründliche Kenntnisse in zwei Gemeinschaftssprachen verfügen.  
Für die Ausführung der Ausgaben ist die gründliche Kenntnis folgender Sprache 
erforderlich: Englisch. Kenntnisse in folgenden Sprachen sind empfohlen : Französisch. 


